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     Zahl: 512-0/2010 

 
N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  

 

 
aufgenommen am Donnerstag, dem 25.03.2010 anlässlich der Sitzung des 
Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 
 
Anwesend:  
 
Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 
 
    

Anwesende:   Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 
Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 
Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 (Ersatz) 
Oliver Schorli, 9133  Blasnitzen 14  (Ersatz) 
Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel  
Mag. Dr. MSc Andreas Jerlich, 9135 Bad Eisenkappel 59 
Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 
Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 330 
Hans Georg Lopar, 9135 Vellach 61 
Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 
Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 
Josef Orasche, 9135 Leppen 34 
Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48 
Roman Wutte, 9135 Vellach 92 
Martina Hiessberger, 9135 Vellach 59  
Franz Kummer, 9133 Zauchen 70   (Ersatz) 
Richard Županc, 9135 Vellach 45 
Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4 - ab 18:10 Uhr 
Wilhelm Hilgenfeld, 9135 Bad Eisenkappel 146 (Entschuldigt) 
Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 226 (Entschuldigt) 
Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265 (Entschuldigt) 

 
 

Entschuldigt abwesend:       Wilhelm Hilgenfeld, 9135 Bad Eisenkappel 146  
    Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel  157 
    Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265  
     

Ersatzmitglieder:   Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 
  Oliver Schorli, 9133 Blasnitzen 14 
  Franz Kummer, 9133 Zauchen  70 

 

Beginn:    19.00 Uhr 
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Tagesordnungspunkte: 
 

1.  Bestellung der Protokollprüfer 

2.      Kassenprüfung vom 16.12.2009 und 04.03.2010 inkl. Bericht     

         Rechungsabschluss 

3.  Rechnungsabschluss 2009 

4.  1. Nachtragsvoranschlag 2010 

5.  Kommunaldarlehen; Side Letter Vereinbarung 

6.  Änderung Finanzierungsplan Sanierung Hochobir Alpenstraße 

7.  Festlegung Gemeindejagdgebiete und Sonderjagdgebiete 2010  

8.  Umwidmungen 2009 

9.  Finanzierungsplan Katastrophenschäden 2009 

10.  Finanzierungsplan Sanierung Obir Höhlen 

11.  Haftungsübernahme Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel   

         GesmbH. 

12.  Haftungsübernahme Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und      

         Betriebs GesmbH. 

 

 
 
Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die Besucher, stellt 
die Beschlussfähigkeit als gegeben fest und eröffnet die Sitzung. Gleichzeitig 
beantragt der Bürgermeister die Ergänzung der Tagesordnung mit den Punkten: 
 
 

11.      Haftungsübernahme Sport und Freizeitanlagen Eisenkappel GesmbH. 
12.      Haftungsübernahme Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs  
           GmbH. 

 
 
Dieser Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  
 

 
 
Von den Gemeinderäten Woschitz Adolf, Wutte Roman und Hiessberger Martina wird 
dem Bürgermeister folgender  Antrag gemäß § 67 K-AGO eingebracht und wird mit 
diesem Antrag die Abberufung des Vizebürgermeisters Hans Georg Lopar begehrt. 
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Der Antrag wurde von den drei genannten Gemeinderäten nach Beginn der Sitzung 
vor dem Gemeinderat unterzeichnet.  
 
Der Bürgermeister teilt daher den Mitgliedern des Gemeinderates mit, dass er dafür 
einen weiteren Tagesordnungspunkt 13. Abwahl eines Mitgliedes des 
Gemeindevorstandes einfügt.  
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1. Bestellung der Protokollprüfer 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister. Franz Josef Smrtnik  

 
Die Niederschrift über die am 18.12.2009 stattgefundene Sitzung des Gemeinderates 
liegt vor und wurde von den Protokollprüfern Herrn Peter Koschlak und Frau Martina 
Hiessberger  unterzeichnet. 
 
Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung wären Herr Christian Varch sowie Herr 
Josef Orasche zu bestellen. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
2. Kassenprüfung vom 16.12.2009 u. 04.03.2010- inkl. Bericht     
    Rechnungsabschluss  
     Berichterstatterin im Gemeinderat: GRin  Martina Hiessberger  
 
Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 16.12.2009 die 
Gemeindekasse überprüft, Einsicht in sämtliche Belege genommen und für in Ordnung 
befunden. Der Prüfungszeitraum war vom 23.09.2009 bis 16.12.2009. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für die Kontrolle der Gebarung am 04.03.2010 wurde 
die Gemeindekasse über den Zeitraum von 17.12.2009 bis 04.03.2010 überprüft und 
ebenfalls für in Ordnung befunden.   
 
Bei dieser Überprüfung wurde auch der Rechnungsabschluss für das Jahr 2009 
kontrolliert. Die stichprobenweise Überprüfung der Belege, der Konten sowie des 
Rechnungsabschlusses ergab keine Beanstandung.  
 
Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung gibt gemäß den Bestimmungen des      
§ 92, Abs. 1a der K-AGO folgende Stellungnahme zum Rechnungsabschluss ab. 
 
Der Rechnungsabschluss wurde auf seine ziffernmäßige Richtigkeit, auf seine 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit überprüft. 
 
Bei nachstehenden Teilabschnitten wurden überplanmäßige Ausgaben getätigt:  
 

o Teilabschnitt 4110 – Soziale Wohlfahrt, Maßnahmen der allg. Sozialhilfe 
 

Vor allem der auf die Gemeinde entfallende Kopfquotenanteil hat einen Mehrbetrag in 
der Höhe von € 16.496,21 ergeben, welcher aber direkt über die Gemeindeabrechnung 
verrechnet wird und nicht im Einfluss der Gemeinde steht.   
 

o Teilabschnitt 4290 – Freie Wohlfahrt  
 

Für diverse Vorbereitungsarbeiten für die Abhaltung des Altentages wurde in den 
Vorjahren auf das Personal, welches durch das AMS gefördert wurde zurückgegriffen. 
Da im Jahr 2009 nur das Stammpersonal zur Verfügung gestanden ist, kam es in 
diesen Teilabschnitt zu einer Überschreitung in der Höhe von € 654,20.  
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o Teilabschnitt 6400 – Einrichtungen und Maßnahmen nach der 

Straßenverkehrsordnung 
 
In diesem Teilabschnitt mussten aufgrund einer Straßenbegehung, welche durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde anberaumt wird, neue Verkehrsschilder angekauft werden. 
Dadurch kam es zu Mehrkosten in der Höhe von € 2.041,93.  
 

o Teilabschnitt 6900 – Verkehr, Sonstige 
 
Durch die laufenden Transferzahlungen an den Verkehrsverbund im Zuge der 
Gemeindeabrechnung wurde dieser Abschnitt mit einem Betrag in der Höhe von         
€ 494,00 überschritten. 
 

o Teilabschnitt 7420 – Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft 
 
Im Bereich der sonstigen Ausgaben kam es durch die vom Bund vorgeschriebene 
Impfaktion gegen die „Blauzungenkrankheit“ zu einer Mehrbelastung in der Höhe von 
€ 1.422,40.  
 

Auch der Beitrag für die Weggebühren für die künstliche Besamung war um einen 
Betrag in der Höhe von € 1.196,77 erhöht, zumal der Trend erkennbar ist, dass die 
künstl. Besamung der Besamungen durch den Zuchtstier vorgezogen wird.  
 

o Teilabschnitt 8140 – Straßenreinigung 
 
Bei der Straßenreinigung und Schneeräumung kam es zu einer Überschreitung in 
diesem Teilabschnitt um € 13.399,85. 
 

Die Gebührenhaushalte konnten großteils ausgeglichen erstellt werden.  
 

Lediglich nachstehend angeführte Gebührenhaushalte werden mit einem Abgang in 
das Jahr 2010 übertragen.   
 

o Gebührenhaushalt 8500 – Betriebe der Wasserversorgung 
 
Bei dem Gebührenhaushalt  Wasserversorgung konnte der Abgang des vorigen Jahres 
um € 4.727,17 reduziert werden. In diesen Bereich wird es durch die Neugestaltung 
eines Fixzinssatzes zu zusätzlichen Kostenreduzierungen kommen. Auch die per 
01.01.2010 eingeführte Wasserbereitstellungsgebühr wird sich erst im Jahr 2010 
auswirken.  
 

o Gebührenhaushalt 8510 – Betriebe der Abwasserbeseitigung 
 
Vom Amt der Kärntner Landesregierung wurde auf Grund der Überprüfung des 
Rechnungsabschlusses 2009 im Bezug auf den Abgang im Gebührenhaushalt 
Abwasserbeseitigung folgendes Schreiben übermittelt. 
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Der in den Vorjahren entstandene Abgang im Bereich der Abwasserbeseitigung konnte 
im Jahr 2009 leider nicht wie vorgesehen weiter abgebaut werden. Ein Grund dafür ist 
in dem etwas erhöhten Personalaufwand wegen des Umbaues der Kläranlage zu 
finden. Dieser Umbau wird aber im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen, sodass bei 
der nächsten Jahresrechnung mit einer Verminderung des Abganges zu rechnen ist.  
 
Um den Abgang mittelfristig abbauen zu können ist eine jährliche Einsparung bzw. 
sind jährlich Mehreinnahmen im Umfang von ca. € 30.000,00 notwendig. 
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Einerseits werden diese teilweise durch Neugestaltung der Fixzinsdarlehen möglich. 
So kann durch eine Reduzierung des Zinssatzes von derzeit 5,875 % auf  4,36 %  eine 
Einsparung in der Höhe von ca. € 10.000,00 erzielt werden.  
 

Der Restbetrag wird durch eine rigorose Reduzierung der Personalstunden in der 
Kläranlage erreicht werden müssen. Diesbezüglich gibt es bereits Vorgespräche mit 
unserem Planer und dem Klärwärter. Auch Vergleiche mit gleichartigen Kläranlagen 
anderer Gemeinden sollen dazu dienen, eine Reduzierung der Personaleinsätze zu 
erwirken. 
 

o Gebührenhaushalt Wohnhaus Rechberg 34 
 

Bei dem Wohnhaus Rechberg 34 wurden im Jahre 2009 zwei Wohnungen komplett 
saniert. Diese Kosten verursachten einen Sollabgang in der Höhe von € 8.648,98, 
welcher aber durch Mieteinahmen und diverse Einsparungen in Jahr 2010 wieder 
abgebaut werden soll. 
 

o Gebührenhaushalt Wohnhaus Rechberg 44-46 
 

Das Gemeindewohnhaus Rechberg 44-46 wurde im Jahre 2008 generalsaniert. Der 
vorjährige Abgang konnte aber nicht wie vorgesehen im Jahr 2009 abgebaut werden. 
Somit ergibt sich ein Abgang in der Höhe von € 11.972,36.  
 

Weitere Überschreitungen innerhalb des ordentlichen Haushaltes, soweit sie nicht mit 
zweckgebundenen Einnahmen ihre Abdeckung finden, wurden nicht getätigt.  
 
 
 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 
3. Rechnungsabschluss 2009  
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  
 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2009 wurde zeitgerecht erstellt und von 
der Gemeinderevision überprüft. Der ordentliche Haushalt schließt mit einem Abgang 
in der Höhe von € 40.137,73 ab. Die im Voranschlag vorgesehene Rücklagenentnahme 
in der Höhe von € 80.100,00 wurde nur im Ausmaß von  € 66.000,00 beansprucht, 
zumal die verbleibende Rücklage in den Voranschlag 2010 eingebaut wurde.  
 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 
überplanmäßigen Ausgaben laut vorstehenden Bericht genehmigen sowie die 
Kassenprüfungsberichte zur Kenntnis nehmen und dem Bürgermeister den Auftrag 
erteilen, die notwendigen Einsparungen im Bereich der Abwasserentsorgung 
umzusetzen, um somit Abgabenerhöhungen zu vermeiden. 
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Das Krisenjahr 2009 hat vor allem bei den Einnahmen der Gemeinden eine deutliche 
Spur hinterlassen. Die Ertragsanteilvorschüsse der Gemeinden sind österreichweit 
gegenüber dem Jahr 2008 um rund 5,2 % gesunken. Auch für das laufende Jahr ist mit 
rückläufigen Ertragsanteilvorschüssen zu rechnen. Die Kommunen müssen mit einem 
weiteren Minus im Ausmaß von 4,5 % rechnen.  Neben der Wirtschaftskrise wird in 
unserem Bundesland diese negative Entwicklung durch den stetigen Rückgang der 
Bevölkerung noch verstärkt.  
 

Für unsere Gemeinde bedeutet dies, dass Ertraganteile im Vergleich der Jahre 2008 
und 2009 um € 296.314,00 geringer ausfielen. Auch bei den Finanzzuweisungen des 
Bundes musste eine Mindereinnahme in der Höhe von € 5.511,00 verzeichnet werden. 
Für die Krankenanstalten-Betriebsabgangsdeckung musste im Jahr 2009 um € 
16.431,71 mehr bezahlt werden. Dieser Mehraufwand konnte zwar durch einen 
verminderten Betrag der Landesumlage in der Höhe von € 14.602,00 etwas 
herabgesetzt werden, aber trotzdem hatte die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach mit 
Mindereinnahmen in der Höhe von € 303.654,71 ihr Auslangen zu finden.  
 

Der heurige Abgang ist in Anbetracht der oben erwähnten Entwicklung der 
Ertragsanteile und der derzeitigen allgemeinen Wirtschaftslage aber durchaus positiv 
zu betrachten.  
 

Die Kameralistik ist auf reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung aufgebaut und 
bringt daher keinerlei ökonomische Aussagen. Die Berechnung nach den Maastricht-
Kriterien ergibt ein positives Ergebnis in der Höhe von € 27.257,21. 
 

Die Überschreitungen in den einzelnen Posten des ordentlichen Haushaltes wurden im 
Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung näher erläutert und besprochen. Auch die 
Überschreitungen in den Gebührenhaushalten Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung, Gemeindewohnhäuser Rechberg 34 und Rechberg 44-46 
wurden im Kontrollausschuss umfangreich erläutert.  
 

Der außerordentliche Haushalt schließt im Gesamten mit einem Überschuss von          
€ 86.833,26 ab. Die Vorhaben Straßenbaumaßnahmen Kirchweg (ÜK), Behebung 
Katastrophenschäden 2007, AMS-Projekt Rundwanderweg und Aussichtsplattform 
Freibad und Hauptplatz Errichtung eines Brunnens konnten im Jahre 2009 
abgeschlossen bzw. endfinanziert werden.  
 

Die restlichen Vorhaben werden mittels Nachtragsvoranschlag in das Jahr 2010 
übertragen und dort gemeinsam mit noch nicht begonnen Vorhaben weitergeführt. 
 
 

 
 
 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge den Rechnungsabschluss gemäß den Bestimmungen des § 90 der K-AGO 
feststellen.  
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GR Schorli Oliver: In Zeiten der Krise müssen wir alle zusammen halten. Wir müssen 
gemeinsam in die Zukunft schauen und müssen die Projekte langfristig  planen.  
 
Bgm Smrtnik Franz-Josef: Wir haben nicht viel Spielraum für künftige Projekte. Wir 
müssen unser Augenmerk auf die Kinderbetreuung legen.  
 
Vizebgm Kogelnik Harald:  Ich darf mich für meine Fraktion bei der 
Finanzverwalterin Kurnig Michaela für ihre ausgezeichnete Arbeit bedanken. Um 
weitere Einnahmenausfälle bei den Ertragsanteilen zu vermeiden, müssen wir die 
Abwanderung stoppen. Auch sind die Beiträge an das Land - wie 
Krankenhausabgangsdeckung zu hinterfragen. Die Entscheidungen betreffend der 
Krankenhäuser trifft das Land, die Gemeinden tragen die finanzielle Lasten. Da 
werden wir gemeinsam mit den anderen Gemeinden dagegen ankämpfen müssen.  
 
Bgm: Smrtnik Franz-Josef: Schließe mich der Wortmeldung an. 
 
GR Varch Christian: Im Endeffekt werden wir auf Dauer diese Situation nicht 
akzeptieren können. Unser Ziel muss es sein, dass wir gemeinsam gute Projekte auf 
die Füße stellen und mehr für zusätzliche Mittel kämpfen. Aufgabe des 
Finanzreferenten wird auch künftig sein, dass er die Finanzierung für diese Projekte 
aufbringt. Dies war ja auch in den vergangenen Jahren so.  
 
Bgm. Smrtnik Franz-Josef: Wir werden heuer Projekte auf die Beine stellen. Im 
nächsten Jahr wird evt. das dafür notwendige Geld aufgebracht.  
 
GR Kummer Franz: Ich gebe Herrn GR Varch Recht. Gute Projekte sind gefragt. Die 
finanziellen Probleme heute sind aber auf die verfehlte Personalpolitik der letzten 
Jahre zurück zu führen.  
 
Bgm Smrtnik Franz-Josef: Ich stehe voll hinter dem Personal und werde niemanden 
entlassen. Einsparungen werden nur durch Pensionierungen möglich sein. Außerdem 
müssen wir unseren Bürgern ein perfektes Bürgerservice garantieren.  
 
GR. Schorli Oliver: Ich muss schon auf die zahlreichen Projekte der Vergangenheit 
hinweisen. Für dich Herr Bürgermeister, war dies vorher immer noch zu wenig. Nun 
darfst du dir in der neuen Funktion nicht so einfach gestalten lassen. Ich erwarte mir, 
dass du mehr Elan einbringst und nicht bei jeder Situation sagst „Ist halt so“. Wir 
müssen die Infrastrukturmaßnahmen beibehalten und benötigen klare Visionen und 
Ziele.  
 
Bgm Smrtnik Franz Josef: Ich mache es mir nicht so einfach. Ich will die betehenden 
Betriebe auf jeden Fall aufrechterhalten. Wenn gute Projekte eingebracht werden, 
werde ich all meine Energie einsetzen, damit diese auch umgesetzt werden können.  
 
Vizebgm. Kogelnik Harald: Zur Aussage von Herrn Kummer über die verfehlte 
Personalpolitik muss ich schon hinzufügen, dass diese vom Gemeinderat immer 
einstimmig beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mitgetragen wurde. Das Land 
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nimmt viel Geld für die Petzenbahnen, für den Pyramidenkogel und für andere 
Prestigeobjekte in die Hand. Da muss ja wohl auch noch Geld für die 
Aufrechterhaltung unserer Einrichtungen da sein. Wir haben unsere Hausaufgaben 
schon gemacht und einen Maßnahmenkatalog bis 2014 erstellt. Dieser wurde vom 
Land auch akzeptiert.  
 
GR Hribar Gabriel: Wir haben mit unseren Fleißaufgaben im Vorjahr einen Bonus 
herausgeholt. Das neue Modell der BZ-Verteilung ist fair, auch wenn wir die 
Leidtragenden sind. Wir haben wegen den zu hohen Personalkosten Abschläge 
hinnehmen müssen. In Zukunft wird es noch enger werden. Jeder von uns ist gefordert, 
dass wir diese Zeit gemeinsam gut meistern.  
 
GR Dr. Jerlich Andreas an GR Kummer: Personen die die Gemeinden nun finanziell 
einengen sind auch dafür verantwortlich, dass sie beim Land das Geld verschwendet 
haben. Nach der Geldvernichtung beim Land wird nun von Gemeinde zur Gemeinde 
das Geld wieder abgesaugt.  
 
Vizebgm. Lopar Hans Georg: Die SPÖ hat im Land alle Beschlüsse mitgetragen.  
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

4. Erster Nachtragsvoranschlag 2010 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 

Der Rechnungsabschluss 2009 sowie die außerordentlichen 
Bedarfszuweisungsgespräche vom 10. März 2010 bilden die Grundlage für den 
Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlag 2010.  
 

Im ordentlichen Haushalt wurden neben den gewährten Bedarfszuweisungen sowie der 
Übertragung des Abganges aus dem Rechnungsabschluss auch die entsprechenden 
Umbuchungen zur Erlangung der Kostenwahrheit vorgenommen. So wurden in der 
Volksschule Bad Eisenkappel die gesamten Personalkosten der Raumpflegerinnen auf 
die Schülerzahlen je Tag umgerechnet. Demnach sind in der Volksschule mit            
58 Schülern pro Woche 290 Schüler im Schulgebäude. Die Musikschule beherbergt 
derzeit 89 Schüler pro Woche. Der Gemeindehort mit täglich 25 Schülern pro Woche 
100 Schüler.  Dies ergibt wöchentlich 479 Schüler und somit Kosten von € 177,66 pro 
Schüler im Jahr. Davon sind dem Hort Kosten in der Höhe von € 17.800,00 
zuzurechnen sowie der Musikschule € 15.800,00. 
 

Bereits bis dato richtig verrechnet wurden die Kosten der Raumpflege für die dritte 
Kindergartengruppe, zumal diese von der Raumpflegerin des Kindergartens 
durchgeführt wird. Diese Raumpflegerin jedoch reinigt mit einer täglichen 
Beschäftigungszeit von einer halben Stunde auch die Räumlichkeiten der Feuerwehr 
Bad Eisenkappel. Diese Kosten wurden bis dato nicht der Feuerwehr zugerechnet und 
werden daher mittels 1. Nachtragsvoranschlages mit dem entsprechenden Anteil am 
Haushaltsansatz der Feuerwehr veranschlagt. 
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Im außerordentlichen Bereich wurden die einzelnen Vorhaben auf Grund der 
vorliegenden Finanzierungspläne und des nunmehr vorliegenden Ergebnisses des 
Rechnungsabschusses mit den Überträgen in den Voranschlag 2010 übernommen. 
Dabei wurden auch die im ursprünglichen Voranschlag budgetierten Ansätze nach 
dem tatsächlichen nunmehr noch zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst. 

 

 
Verordnung 

 
des Gemeinderates vom 25.03.2010, Zahl: 512-0/2010, über die Feststellung des ersten 
Nachtragsvoranschlages 2010. 
 
Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 
18.12.2009  wie folgt abgeändert: 
 
Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 
 bisher erweitert Gesamtsummen 
a) ordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 4.550.000 658.600 5.208.600 
Summe der Ausgaben 5.154.000 54.600 5.208.600 
    
Abgang:   0 
    
b) außerordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 1.193.600 763.900 1.957.500 
Summe der Ausgaben 1.193.600 763.900 1.957.500 
    

c) Gesamtsummen:    
Gesamteinnahmen 5.743.600 1.422.500 7.166.100 
Gesamtausgaben 6.347.600 818.500 7.166.100 
    
Gesamtabgang   

    
 
 

0 

Die Verordnung tritt am 26.03.2010 in Kraft. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft, stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 
den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 1. Nachtragsvoranschlag 2010 
mit nachstehender Verordnung beschließen: 
 



Niederschrift GR-Sitzung 25.03.2010 Zahl: 512-0/2010 - 12 - 

 
5. Kommunaldarlehen – Side-Letter-Vereinbarungen 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 
Die Marktgemeinde hat für die Abwasserbeseitigung BA 07 und die WVA 
Jacobsquelle BA 02 im Jahre 1997 zwei Kommunaldarlehen bei der Hypo Alpe Adria 
Bank abgeschlossen. Bei beiden Darlehen wurden Fixzinssätze mit zeitlicher Bindung 
(10 Jahre) abgeschlossen, welche mit 31.12.2009 abgelaufen sind. Zumal eine neue 
Vereinbarung in  Form von Side-Lettern abgeschlossen werden muss, hat die Hypo 
Alpe-Adria Bank  am 18.12.2009 nachstehende Varianten angeboten:  
  
Variante A: 6-Monatseuribor + 0,5 % (Zinssatz per 17.12.2009 1,497 %) 
 
Variante B: Fixzinssatz für 5 Jahre: 3,680 %  

gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2014 
 

  Fixzinssatz für 10 Jahre: 4,360 %  
gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2019 

 

Die Gemeinde hat bei diesen beiden Gebührenhaushalt noch weitere Darlehen laufen. 
Um eine Stabilität und Ausgewogenheit innerhalb des Gebührenhaushaltes zu 
gewährleisten ist es erforderlich, eine Balance zwischen variablem Zinssatz und 
Fixzinssatz zu finden. Nach Durchsicht der Darlehenskonten erscheint es sinnvoll, sich 
für den Fixzinssatz von 4,360 % für eine Laufzeit von  10 Jahren  zu entscheiden, 
zumal man nicht voraussehen kann, wie sich in Zukunft der 6-Monatseuribor 
entwickeln wird.  
 

 
 
Mit drei Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 
Gegenstimmen: GR Woschitz Adolf; GR Roman Wutte; GRin Martina Hiessberger 
 

 
 
6. Änderung Finanzierungsplan; Sanierung Hochobir Alpenstraße 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat am 19.12.2008 den 
Finanzierungsplan für die Hochobir-Straße beschlossen. Darin war auch eine 
Finanzierung über Regionalfondsdarlehen in der Höhe von € 96.000,-- vorgesehen. 
Obwohl diese Darlehen zugesichert wurden und der Darlehensvertrag von allen 
Teilnehmern unterzeichnet wurde, können diese Regionalfondsdarlehen vom Amt der 
Kärntner Landesregierung nicht gewährt werden, zumal nach den geltenden 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 
Side-Letter-Vereinbarungen zum Fixzinssatz von 4,360 % auf eine Laufzeit von   
10 Jahren beschließen.  
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Bestimmungen bei Gewährung von Regionalfondsdarlehen eine Bemautung 
ausgeschlossen ist.  
 

Für den Erhalt der Hochobir-Straße ist aber die Maut unumgänglich. Zudem wurde 
diese von den Grundstückseigentümern gefordert und sind ein Bestandteil der 
Vereinbarung zwischen der Genossenschaft und der Marktgemeinde.  
 

Daher wurde eine alternative Finanzierung gesucht. Die ursprünglich vorgesehenen 
Regionalfondsdarlehen wären ja auf einen Zeitraum von fünf Jahren zurück zu zahlen. 
Wenn nunmehr die Finanzierung über Bedarfszuweisungen vorgesehen ist, so könnte 
diese auf drei Jahre aufgeteilt werden und muss im mittelfristigen Plan der Gemeinde 
mit den neuen Bedarfszuweisungszuteilungen untergebracht werden. Damit der 
Ausbau der Straße nicht auf drei Jahre verzögert wird und damit die Bewirtschaftung 
und Bemautung der Straße nicht verschlechtert wird, wird von der Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach an das Amt der Kärntner Landesregierung ein Ansuchen um 
Gewährung eines Überbrückungskredites gestellt.  
 

 

 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
5/612000/611600 Sanierung der Hochobir-Straße     300.000       0     300       0       0       0 
Gesamtkosten     300.000       0     300       0       0       0 

 
B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
6/612000/344200 Regionalfonddarlehen           0       0       0       0       0       0 
6/612000/871190 Bedarfszuweisungen      96.000       0      32 32 32       0 
6/612000/871410 Agrarförderung AKLR     144.000       0     144       0       0       0 
6/612000/874100 Beitrag Genossenschaft      60.000       0      60       0       0       0 
Gesamtkosten     300.000       0     300       0       0       0 

 
 
Die Bedarfszuweisungen in der Höhe von € 96.000,-- können mit einem Betrag von    
€ 32.000,-- aus dem Rahmen der Bedarfszuweisungen für das Jahr 2010, der 
Restbetrag von € 64.000,-- nur mit Gewährung eines Überbrückungskredites und 
Vorgriff der Bedarfszuweisungen auf die Jahre 2011 und 2012 finanziert werden.  
 

C) Folgekosten 
 

Der entsprechende Haushalt zur Bewirtschaftung dieser Mautstraße wird künftig in 
Form eines Gebührenhaushaltes geführt. Laut Vereinbarung mit der Genossenschaft 
werden die eingesetzten Mittel jährlich einer Überprüfung unterzogen.  
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen- und Wirtschaft, stellt im Wege des Gemeindevorstandes  
an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge  folgenden Finanzierungsplan 
beschließen: 
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Um künftige größere Sanierungen durchführen zu können, ist mit der vereinnahmten 
Maut die entsprechende Rücklage zu bilden.  
 
GR Varch Christian: GR Kummer hat bei der Finanzausschusssitzung mitgeteilt, dass 
er beim Land die Überbrückungsfinanzierung von nunmehr drei Jahren auf fünf 
Jahren beantragen wird. Wie sieht es damit aus? 
 
GR Kummer Franz: Ich habe noch keine Antwort erhalten. Die Verhandlungen sind 
im Laufen. Ich danke auch Herrn Bürgermeister für seinen Schwenk. Immerhin war er 
damals gegen den Ausbau der Straße. Ich möchte auch, dass anstelle eines 
elektrischen Schrankens, wie bisher ein geförderter Mitarbeiter den Schranken bedient 
und die Maut kassiert.  
 
Bgm Smrtnik Franz Josef: Auch wenn ich nie ein Freund dieser Straße war, nehme 
ich diese Aufgabe sehr ernst.  
 
GR. Arbeitstein Michael: Wir waren immer für den Ausbau der Straße und werden 
daher auch die nunmehrige Änderung des Finanzierungsplan unterstützen. Ich 
verstehe die Aussage von Herrn Kummer nicht ganz. Er setzt sich immer für den 
Personalabbau ein und nun fordert er wieder zusätzliches Personal.  
 
GR. Wutte Roman: Die Entscheidung über die Art des Schrankens kann ja nur über 
eine genaue Kostenberechnung erfolgen.  
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 

7.  Festlegung Gemeindejagdgebiete und Sonderjagdgebiete 2010 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  

 
Da die Jagdgebietsfeststellungen für die nächste Jagdpachtperiode vom 1.1.2011 bis 
31.12.2020 bis spätestens Juni 2010 durchgeführt werden müssen und die Einreichung 
der Anträge auf Sonderjagdgebiete gemäß § 6 (3) Kärntner Jagdgesetz bis Ende März 
2010 beim Amt der Kärntner Landesregierung gestellt werden müssen, ist es 
notwendig, für die Feststellung der Gemeindejagdgebiete und Sonderjagdgebiete 
entsprechende Beschlüsse zu fassen.  
 
In den letzten Wochen wurden bereits einige Gespräche bzw. Verhandlungen mit 
einzelnen Gemeindejagdgesellschaften bzw. Jagdpächtern, die ihre Anliegen und 
Vorstellungen einbringen konnten, geführt.  
 
Aus rechtlicher Sicht sind vom Gemeinderat zwei Aufgaben zu erfüllen.  Er hat alle 
nicht als Eigenjagden festgestellten Gebiete als Gemeindejagdgebiete festzulegen und 
weiters die Aufteilung derselben vorzunehmen und zu beantragen, sowie die 
Sonderjagdgebiete zu beschließen.  
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D.h., dass zuerst die Eigenjagdgebiete (mehr als 115 ha) festgestellt werden, 
zusammenhängende Gebiete von mehr als 500 ha als Gemeindejagdgebiete 
festzustellen sind (Formulierung: alle im Gemeindegebiet zusammenhängend jagdlich 
nutzbaren Flächen, die nicht Eigenjagdgebiete sind, sind Gemeindejagdgebiete). Die 
Fläche von Sonderjagdgebieten muss ebenfalls mehr als 115 ha betragen.  
 
Es wird vorgeschlagen, die bisherigen Gemeindejagden beizubehalten.  
 
Nachstehende Anträge sollen beschlossen werden: 
 
1. Die in der Gemeinde liegenden zusammenhängend jagdlich nutzbaren 

Grundstücke, welche nicht zu einem Eigenjagdgebiet gehören und ein 
Mindestausmaß von 500 ha erreichen, als Gemeindejagdgebiet festzustellen.  

 
Als Gemeindejagdgebiet festgestellt werden im Sinne des § 6 Abs. 1 Kärntner 
Jagdgesetz daher die in den Katastralgemeinden Eisenkappel, Bad Vellach, 
Ebriach, Rechberg, Blasnitzen, Lobnig und Leppen liegenden Flächen. Daraus 
entstehen die im beiliegenden Lageplan dargestellten Gemeindejagdgebiete, 
nämlich: 

 
Gemeindejagdgebiet Bad Vellach, Eisenkappel, Unterebriach, Oberebriach,       

Rechberg, Blasnitzen,  Lobnig und Leppen, im Ausmaß von ca. 4.400  ha .   
 

Die Gemeinde stellt den Antrag, gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Jagdgesetz,    
      angeführte Gemeindejagdgebiete in die Jagdgebiete: 

 
1. Bad Vellach, Unterebriach und Eisenkappel im Gesamtausmaß 
     von ca. 1.013  ha 
2. Rechberg, Blasnitzen im Gesamtausmaß von ca. …708 ha 
3. Unterlobnig, Eisenkappel im Gesamtausmaß von ca.   …656  ha 
4. Oberlobnig, Altendorf im Gesamtausmaß von ca.  …587 ha. 
5. Leppen im Gesamtausmaß von ca. …   501 ha 
6. Oberebriach im Gesamtausmaß von ca.  931 ha.  
 

wie im beiliegenden Lageplan dargestellt, zu zerlegen bzw. aufzuteilen.  
 
3. Die Gemeinde stellt den Antrag, nachstehende nicht zu einer Eigenjagd gehörenden   

Fläche gemäß § 6 Abs. 3 Kärntner Jagdgesetz als Sonderjagdgebiete wie im 
beiliegenden  Lageplan dargestellt, festzustellen. 

 
 a) In der KG Bad Vellach die Sonderjagdgebiete  
     Vellach I im Ausmaß von ca.     189,4974 ha  
               und 
     Vellach II im Ausmaß von ca.   176,4570 ha.  

b) in der KG Trögern das Sonderjagdgebiet Trögern im Ausmaß von ca. 
     133,8575 ha, 
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c) in der KG Koprein Sonnseite das Sonderjagdgebiet Koprein im Ausmaß von  
    ca. 220,9324 ha 
    und 
d)  in der KG Remschenig das Sonderjagdgebiet Remschenig im Ausmaß von  
     ca.    478,5968ha. 
  

 
Vizebgm. Kogelnik Harald: Danke an den Bürgermeister und an den Bauamtsleiter 
Pasterk, dass die Verhandlungen über die Jagd ohne Streit über die Bühne gingen.  
 
Bgm. Smrtnik Franz-Josef: Werde versuchen alle Jäger unterzubringen. Die 
Eigentümer sind sehr kooperativ.  
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
8. Umwidmungen 2009 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebürgermeister Harald Kogelnik  

 
Nachstehend angeführte Änderungen des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach wurden beim Gemeindeamt beantragt und auch kundgemacht.  
 
Sämtliche Anträge wurden bereits in der Gemeinderatsitzung vom 11.7.2009 
beschlossen und dem  Amt der Kärntner Landesregierung mit dem Ersuchen um 
Genehmigung übermittelt.  
 
Nachdem zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den Gemeinderat die 
raumplanungsfachlichen Gutachten nicht vorlagen, mussten die Umwidmungspunkte 
1/2009 bis 7/2009 zurückgezogen werden. Nach neuerlicher Beschlussfassung der 
vorgenannten Umwidmungspunkte durch den Gemeinderat steht einer Vorlage der 
Antragsunterlagen bei der Aufsichtsbehörde nichts mehr im Wege.  
 
 
1/2009 Umwidmung der Parzellen Nr. 78 Teil und 79 Teil, KG Leppen,   im 

Ausmaß von insgesamt 1.600 m² von derzeit Grünland für die Land- und 
Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland, in Grünland – Hofstelle eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. 

 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Energie stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die Feststellung 
bzw. Einteilung der Gemeinde- und Sonderjagdgebiete wie im Bericht angeführt, 
beschließen. 
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 Gutachten: 
 Im Rahmen dieser Umwidmung soll es zu einer geringfügigen 

Erweiterung der bestehenden Hofstelle zur Errichtung eines Stallraumes 
für biologische Tierhaltung mit erforderlichen Auslaufflächen kommen. 
Sowohl raumordnungsfachliche, als auch raumplanerische Überlegungen 
sprechen nicht dagegen.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

2a/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 630/17, KG Eisenkappel,  im Ausmaß von 
insgesamt 54 m² von derzeit Verkehrsfläche  in Bauland – 
Geschäftsgebiet.  

 
 Gutachten: 
 Die Bäckerei Reinwald GmbH. plant aus ablauftechnischen Gründen 

eine Erweiterung der Betriebsstätte über die Parzelle Nr. 630/17, KG 
Eisenkappel. Die Zufahrt zu den südlich gelegenen Wohnungen soll neu 
angelegt werden. Aus raumplanerischer Sicht bestehen keine Einwände.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
  
2b/2009  Umwidmung der Parzellen Nr. 404/1 Teil, 405/1 Teil, 402 Teil und 

403/2 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß von 376 m² von derzeit 
Bauland – Geschäftsgebiet in Verkehrsfläche.   

 
 Gutachten: 
 Die Bäckerei Reinwald GmbH. plant aus ablauftechnischen Gründen 

eine Erweiterung der Betriebsstätte. Aus diesem Grund wird die Zufahrt 
zur Betriebsstätte und den dahinter liegenden Wohnungen neu angelegt.  
Aus raumplanerischer Sicht bestehen keine Einwände.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

3/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 26/4, KG Leppen, im Ausmaß von 643 m² 
von derzeit Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmt Fläche, 
Ödland, in Bauland Wohngebiet.  

 

 Gutachten: 
 Hiebei handelt es sich um eine Richtigstellung des 

Flächenwidmungsplanes (bereits bebautes Grundstück), wobei ein 
Ausfärbelungsfehler bei der Neuauflage passiert sein dürfte.  
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 Aus ortsplanerischer Sicht ist diese Festlegung als Arrondierung 
innerhalb des Hauptsiedlungsraumes zu sehen.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 
4/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 550/1 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß 

von 300 m² von derzeit Grünland  für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche, Ödland, in Bauland Dorfgebiet.  

 
 Gutachten: 
 Gegenständliche Widmungsfläche befindet sich zwischen zwei 

gewidmeten Grundstücken und soll für die Errichtung eines 
Nebengebäudes zum auf der östlich liegenden Parzelle 550/5, KG 
Eisenkappel, befindlichen Wohnhaus dienen. Raumplanerisch ist diese 
Widmung als Arrondierung zwischen zwei bestehenden und bebauten 
BL-Widmungen zu sehen.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

    

 
 
5/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 656, KG Eisenkappel, im Ausmaß von 

1.191 m² - von derzeit Grünland für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche, Ödland,  in Bauland – Dorfgebiet.  

 
 Gutachten:   
 Hiebei handelt es sich um eine geringfügige Siedlungserweiterung in 

direktem Anschluss an BL – Dorfgebiet, die ortsplanerisch befürwortet 
wird, da diese und die angrenzenden Flächen im Rahmen der OEK-
Überarbeitung als Erweiterungsflächen berücksichtigt werden.  

 
   Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
   

 
 

6a/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 92/4 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß 
von 1.752 m² von derzeit Grünland für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche, Ödland, in Bauland – Gewerbegebiet.  

 
 Gutachten: 
 Im gegenständlichen Fall soll es zu einer Gewerbegebietswidmung 

kommen, wobei die beantragte Fläche am Ortsanfang von Bad 
Eisenkappel zu liegen kommt und somit einen besonders sensiblen 
Bereich darstellt. Um auf eine entsprechende Gestaltung besonders 
Bedacht zu nehmen soll ein Teilbebauungsplan erstellt werden.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 



Niederschrift GR-Sitzung 25.03.2010 Zahl: 512-0/2010 - 19 - 

 
6b/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 92/4 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß 

von 233 m² von derzeit Ersichtlichmachung Bundesstraße – Bestand in 
Bauland – Gewerbegebiet.  

 
 Gutachten: 
 Siehe Punkt 6a/2009  
  
   Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 
7/2009 Umwidmung der Parzellen Nr. .22,  205/1 Teil und 205/2 Teil, alle KG 

Ebriach, im Ausmaß von ca. 6.600 m², von derzeit Grünland – für die 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – 
Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes.  

 
 Gutachten: 
 Im Sinne der Aufrechterhaltung des funktionierenden 

landwirtschaftlichen Betriebes ist es notwendig, die bereits bestehenden 
Nebenobjekte, die sich derzeit außerhalb der Hofstellenwidmung 
befinden, in diese einzubinden, um notwendige Um- und Zubauten 
vornehmen zu können.  

 

   Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

 
 
GR Wutte Roman: Bin enttäuscht über die formellen Erfordernisse und 
bürokratischen Hürden des Landes. Es kann nicht sein, dass das Land die 
Bemühungen der Bürger, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten investieren zu wollen, 
mit formellen Hürden belastet.  

 
 
9. Finanzierungsplan Katastrophenschäden 2009 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 
Die Abwicklung zur Behebung von entstandenen Katastrophenschäden wird ab 2010 
in einer völlig neuen Form durchgeführt. Die Gemeinde wird jährlich jene Kosten, die 
für die Behebung tatsächlich entstanden sind dem Katastrophenfonds melden und 
diese Kosten nachträglich ersetzt bekommen.  
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die oa. 
Umwidmungen beschließen. 
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Bis dato, so auch noch für das Jahr 2009, wurden die Schäden nach einer 
Kostenschätzung gemeldet und nach Gewährung der entsprechenden Beihilfen wurden 
die Schäden saniert, soweit eine Sofortmaßnahme nicht unerlässlich war.  
 
So entstanden im Gebiete unserer Gemeinde im Vorjahr drei Schäden, welche vom 
Büro Dipl. Ing. Oberressl & Kantz wie folgt geschätzt wurden: 
 
a. Auffahrt zur Obir – Höhlen     € 47.445,22  
b. Lobnigerstraße      € 25.727,63 
c. Oberebriacherstraße     € 51.656,66 
 
Somit wurden dem Amt der Kärntner Landesregierung Schäden von € 124.800,--
gemeldet. Davon werden vom Katastrophenfonds die Hälfte, das sind € 62.400,--
ersetzt. Der Restbetrag muss mit Mitteln unseres nunmehr sehr geringen 
außerordentlichen Rahmens bezahlt werden. 
 
Ein Teil der Sanierung im Bereich der Lobnigerstraße wurde bereits im Vorjahr 
saniert, weil diese Straße ansonsten nicht mehr befahrbar gewesen wäre. Auf Grund 
der schlechten Finanzlage soll ein Teil der Sanierung auf das Jahr 2011 übertragen 
werden.  
 

 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
5/612000/611700 Sanierung der Schäden     124.800      26      79      19       0       0 
Gesamtkosten     124.800      26      79      19       0       0 

 
B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
6/612000/870130 Katastrophenfondsmittel      62.400       0      62       0       0       0 
6/612000/871180 Bedarfszuweisungen      62.400       0      43      19       0       0 
Gesamtkosten     124.800       0     105      19       0       0 

 
C) FOLGEKOSTEN 
 
Bei diesem Projekt werden keine Folgekosten entstehen. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

Antrag: 
 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt im Wege des Gemeindevorstandes  an 
den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge  folgenden Finanzierungsplan 
beschließen: 
 



Niederschrift GR-Sitzung 25.03.2010 Zahl: 512-0/2010 - 21 - 

10. Finanzierungsplan Sanierung Obir Höhlen  
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  

 
Vom Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wurde im Dezember eine 
Haftungsübernahme zur Sanierung der beiden gemeindeeigenen Betriebe beschlossen. 
Diese Haftungsübernahme wurde nach den Bestimmungen der K-AGO dem Amt der 
Kärntner Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt. Gleichzeitig wurde dem Amt 
der Kärntner Landesregierung auch ein  Sanierungskonzept übermittelt. In diesem 
wurde auch ein Betrag von € 30.000,-- für das Jahr 2010 sowie ein Betrag von              
€ 20.000,-- für das Jahr 2011  als Zuschussleistung von der Gemeinde eingebaut.  
 
Bei der Besprechung am 10.03.2010 im Büro von LR Martinz wurde uns zusätzlich 
die Auflage erteilt, dass wir zur Reduzierung der ausstehenden Verbindlichkeiten, für 
den Fall, dass der Betrieb nicht in der Lage ist aus eigenen Mitteln diese zu erreichen, 
im Jahre 2010 zusätzlich zu den oben erwähnten Mitteln ein Betrag von 25.000,-- Euro 
und ab dem Jahre 2011, jährlich ein Betrag von 50.000 Euro an Rücklagen geschaffen 
werden muss. Die Rückzahlung der Obligationen muss es daher für die Gemeinde in 
den nächsten Jahren die oberste Priorität haben.  
 

 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

2010 2011 2012 2013 2014 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Sanierungsbeitrag zur Obir-Tropfsteinhöhlen GesmbH      50.000      30      20       0       0   
Sanierungsrücklage     125.000      25      50      50       0   
Gesamtkosten     175.000      55      70      50       0       0 

 
 
B) FINANZIERUNGSPLAN 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 

2010 2011 2012 2013 2014 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Bedarfszuweisungen     175.000      55      70      50       0   
Gesamtkosten     175.000      55      70      50       0       0 

 
C) FOLGEKOSTEN 
Dieses Vorhaben dient ausschließlich dazu, die Entstehung von Folgekosten auf Grund 
der beschlossenen Haftung zu vermeiden. 
 
GR Franz Kummer: Wir setzen alle Hoffnungen auf Herrn Varch und sind sicher, 
dass er dies auch schaffen wird. Zu überlegen wäre die Übersiedlung des Büros vom 
Hauptplatz.  
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Auch ich setze meine Hoffnung auf den Geschäftsführer 
Varch. 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft, stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes  an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge  
folgenden Finanzierungsplan beschließen: 
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GR Christian Varch: Ich wurde angesprochen und darf mich für die Rückendeckung 
bedanken. Unsere Arbeitnehmer sind sehr motiviert und flexibel und wissen, dass sie 
nur so einen gesicherten Arbeitsplatz auf die Dauer von 28 Wochen haben können. 
Wir haben zurätzliche Auflagen erhalten und werden unsere Ziele erreichen müssen. 
In Bezug auf das Büro am Hauptplatz muss ich darauf hinweisen, dass dies der 
Gemeinderat gefordert hat.  
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Wir müssen hinter unseren Betrieben stehen und auch 
zum Standort Hauptplatz. Wenn Kooperationen mit den Eisenkappler Betrieben nicht 
möglich sind, dann werden wir diese in der Region suchen.  
 
GR Andreas Jerlich: Diese Aussage ist für die SPÖ-Fraktion sehr erfreulich. In der 
letzten Aussendung der EL wurden die Geschäftsführer noch fest kritisiert.  
 
Vizebgm. Harald Kogelnik: Zuerst darf ich den beiden Geschäftsführern Varch und 
Lobnik für die Ausarbeitung der Konzepte danken. Bevor wir Kooperationen woanders 
suchen, müssen wir zuerst mit den Eisenkappler Betrieben reden. Außerdem dürfen 
wir den Standort Hauptplatz auf keinen Fall auflassen. Der Betrieb der Obir-
Tropfsteinhöhlen bietet für die gesamte Region ein optimales 
Schlechtwetterprogramm. Nachdem will alle auch andere Projekte mitfinanzieren und 
das Land immer wieder bereit ist, solche Einrichtungen zu unterstützen, werden wir 
beim Land unsere Situation auch entsprechend darstellen und eine finanzielle Hilfe 
fordern müssen. Wenn wir vom Geschäftsführer eine konsequente Haltung gegenüber 
den Bediensteten verlangen, dann werden wir auch bei jedweder Entscheidung von 
ihm, dahinter stehen müssen.  
 
GR Gabriel Hribar: In den letzen Jahren wurde verabsäumt entsprechende Konzepte 
zu erstellen und die Nutznießer am Hauptplatz als Eigentümer in den Betrieb 
einzubinden. Nun wurden zig Stunden für die notwendigen Konzepte investiert. 
Trotzdem werden wir in den nächsten Jahren einen Großteil des uns zur Verfügung 
stehenden Geldes für diesen Betrieb aufwenden müssen.  
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 
11. Haftungsübernahme Sport und Freizeitanlagen Eisenkappel GesmbH. 
        Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 
Der Gemeinderat hat im Dezember eine Gesamthaftung als Voraussetzung für eine 
Zusammenlegung beider gemeindeeigener Betriebe beschlossen. Dieser Beschluss 
wurde dem Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 3 zur Genehmigung vorgelegt. 
Die Aufsichtsbehörde hat diese Genehmigung nicht erteilt, zumal laut Auffassung 
dieser die Höhe der Haftung in keiner Relation zu den damit möglichen Einsparungen 
steht. 
 

Gespräche mit der Aufsichtsbehörde haben ergeben, dass eine aufsichtsbehördliche 
Genehmigung zum Fortbestand dieses Betriebes nur in einer Höhe von € 40.000 
möglich erscheint. 
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Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, vertreten durch den Bürgermeister Franz 
Josef Smrtnik gibt für die Besicherung des Kontokorrentkredites der Sport- und 
Freizeitanlagen  Eisenkappel GesmbH, 9135 Vellach 10,  in der Höhe von € 40.000.--- 
folgende Patronats- und Haftungserklärung ab: 
 
 

Patronats- und Haftungserklärung 
 
Die Inanspruchnahme aus der vorliegenden Patronatserklärung setzt die Fälligkeit der 
Forderung gegenüber der Sport- und Freizeitanlagen  Eisenkappel GesmbH voraus. 
Solange die Forderungen aus der Geschäftsverbindung zur Sport- und Freizeitanlagen 
Eisenkappel GesmbH bestehen, wird die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach die 
gegenwärtige maßgebliche Beteiligung in der Höhe von 100 % weder abgeben noch 
verringern; weiters wird der Einfluss als Gesellschafterin dahingehend geltend 
gemacht, dass die Kreditwürdigkeit des Gesellschaft in keiner Weise beeinträchtigt 
wird.  
 
Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach verpflichtet sich darüber hinaus, die Sport– 
und Freizeitanlagen Eisenkappel GesmbH, stets in einer Weise zu leiten und finanziell 
ausgestattet zu halten, dass diese sämtliche gegenwärtigen und künftigen 
Verpflichtungen Ihrem Institut gegenüber vollständig und ordnungsgemäß erfüllen 
kann und wird. 
 
Die mit dieser Haftung von Seiten der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
übernommene Verpflichtung bleibt so lange aufrecht, bis die Sport- und 
Freizeitanlagen  Eisenkappel GesmbH, den in Anspruch genommenen Kredit 
vollständig getilgt hat. 
 
Festgehalten wird, dass aufgrund eines neuen Betriebskonzeptes für die Sport- und 
Freizeitanlagen GesmbH, die Rückzahlung des obern genannten Betriebsmittelkredites 
ab dem Jahr 2010 aus dem Betriebsergebnis gewährleistet sein sollte.  
 
 
Die vorliegende Haftung wurde vom Gemeinderat am 25.03.2010 beschlossen.  
 
Bad Eisenkappel,  25.03.2010 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
Für den Gemeindevorstand: 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge folgende Patronatserklärung – Haftungserklärung beschließen: 
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Für den Gemeinderat: 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
12. Haftungsübernahme Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs  
      GmbH. 
        Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 
 
Der Gemeinderat hat im Dezember eine Gesamthaftung als Voraussetzung für eine 
Zusammenlegung beider gemeindeeigener Betriebe beschlossen. Dieser Beschluss 
wurde dem Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 3 zur Genehmigung vorgelegt. 
Die Aufsichtsbehörde hat diese Genehmigungen nicht erteilt, zumal laut Auffassung 
dieser die Höhe der Haftung in keiner Relation zu den damit möglichen Einsparungen 
steht.  
 
Gespräche mit der Aufsichtsbehörde haben ergeben, dass eine aufsichtsbehördliche 
Genehmigung zum Fortbestand dieses Betriebes nur in einer Höhe von € 70.000 
möglich erscheint. 
 
Als Voraussetzung für die Gewährung dieser Haftung wird vom Geschäftsführer der 
Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs GmbH folgende Maßnahme verlangt: 
 

a. Erstellung eines betriebswirtschaftlichen Konzeptes – insbesondere für die 
Optimierung der Öffnungszeiten. (Ausschließung von verlustbringenden 
Öffnungszeiten) 

 
b. Ein Finanzkonzept bis 2015 ist zu erstellen. Dieses muss auch die Rückzahlung 

der offenen Darlehen enthalten. 
 

c. Ein laufendes Monotoring ist monatlich bis zum 15. des Folgemonats mit 
Kennzahlen (Besucherzahl gegenüber Planung) zu führen. 

 
d. Reduktion des Personalaufwandes (Anpassung der Öffnungszeiten – eventuell 

auch Halbtagsbeschäftigte) 
 

 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge folgende Patronatserklärung – Haftungserklärung beschließen: 
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Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, vertreten durch den Bürgermeister Franz 
Josef Smrtnik gibt für die Besicherung des Kontokorrentkredites der Obir 
Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs GmbH. in der Höhe von 70.000.—Euro, 
folgende Patronats- und Haftungserklärung ab: 
 
 

Patronats- und Haftungserklärung 
 
Die Inanspruchnahme aus der vorliegenden Patronatserklärung, setzt die Fälligkeit der 
Forderung gegenüber der Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs GmbH 
voraus. Solange die Forderungen aus der Geschäftsverbindung zur Obir 
Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs GmbH bestehen, wird die Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach die gegenwärtige maßgebliche Beteiligung in der Höhe von 100 
% weder abgeben noch verringern; weiters wird der Einfluss als Gesellschafterin 
dahingehend geltend gemacht, dass die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft in keiner 
Weise beeinträchtigt wird.  
 
Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach verpflichtet sich darüber hinaus, die Obir 
Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs GmbH, stets in einer Weise zu leiten und 
finanziell ausgestattet zu halten, dass diese sämtliche gegenwärtigen und künftigen 
Verpflichtungen Ihrem Institut gegenüber vollständig und ordnungsgemäß erfüllen 
kann und wird. 
 
Die mit dieser Haftung von Seiten der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
übernommene Verpflichtung bleibt so lange aufrecht, bis die Obir Tropfsteinhöhlen 
Errichtungs- und Betriebs GmbH, den in Anspruch genommenen Kredit vollständig 
getilgt hat. 
 
Festgehalten wird, dass aufgrund eines neuen Betriebskonzeptes, für die Obir 
Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und Betriebs GmbH, die Rückzahlung des oben 
genannten Betriebsmittelkredites, ab dem Jahr 2010 aus dem Betriebsergebnis 
gewährleistet sein sollte.  
 
Die vorliegende Haftung wurde vom Gemeinderat am 25.03.2010 beschlossen.  
 
Bad Eisenkappel,  25.03.2010 
 
Der Bürgermeister: 
 
Für den Gemeindevorstand: 
 
Für den Gemeinderat:  
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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13. Von den BZÖ Gemeinderäten wird folgender Antrag gem. § 67 K-AGO                                        
Abwahl des Gemeindevorstandes Vizebgm.  Hans Georg Lopar eingebracht 
    Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 
 

 
 
Die  BZ-Mandatare  Woschitz Adolf, Hiessberger Martina und Wutte Roman haben 
einen ordnungsgemäßen Antrag gemäß § 67 Abs. 1 lit. a K-AGO auf Abwahl des 
Gemeindevorstandes Vizebgm. Hans Georg Lopar eingebracht. Aus diesem Grund hat 
der Bürgermeister diesen Tagesordnungspunkt mit der Abwahl in geheimer Wahl 
anberaumt.  
 
Sämtliche Gemeinderäte erhielten vom Amtsleiter vorbereitete Stimmzettel, welche 
Sie einzeln im Nebenraum ausfüllten und in die vorbereitete Wahlurne legten. Von 
den 19 abgegebenen Stimmen lauteten drei Stimmen für die Abwahl, 3 Stimmen 
gegen die Abwahl und 13 Stimmenzettel waren leer.  
 
Nach § 67 Abs. 4 lit a. K-AGO ist für die Abberufung die Anzahl von mehr als die 
Hälfte der Mitglieder jener Gemeinderatspartei notwendig, auf deren Vorschlag das 
Mitglied gewählt worden ist.  
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Herr Hans Georg Lopar wurde am 8.4.2009 mit Wahlvorschlag der Fraktion Die 
Freiheitlichen Bad Eisenkappel-BZÖ im Sinne des § 24 Abs. 2 K-AGO für gewählt 
erklärt. Die Gemeindewahlbehörde hat am 1.3.2009 auf Grund des festgestellten 
Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens zur Gemeinderatswahl und der ermittelten 
Wahlpunkte der Fraktion Die Freiheitlichen Bad Eisenkappel-BZÖ vier Mandate 
zugeteilt. Demnach sind zur Abberufung eines Gemeindevorstandes nach § 67 Abs. 4 
lit. a K-AGO mindestens drei Stimmen notwendig. Diese wurden durch die Abgabe 
der Stimmzettel nach der geheimen Wahl erreicht.  
 
Herr Hans Georg Lopar wurde daher vom Bürgermeister für abgewählt erklärt.  
 
 
Nach der Abwahl hat sich GR Hans Georg Lopar zu Wort gemeldet:  
 
Ich bin bei der Gemeinderatswahl als Spitzenkandidat und als Bürgermeisterkandidat 
der Liste die Freiheitlichen Bad Eisenkappel -BZÖ angetreten und habe dafür viele 
Stimmen erhalten. Deswegen habe ich mich persönlich für die Anliegen der 
Eisenkappler eingesetzt und bin über den Parteien gestanden. Als Gemeinderat wird 
der Draht zum Land nicht mehr so sein, wie bisher. Trotzdem werde ich mich 
weiterhin für die Bevölkerung einsetzen und hoffe, dass wir früher oder später wieder 
zusammen kommen. Heute ist nicht aller Tage - ich komm wieder - keine Frage.  
 
 
Auch GR Woschitz Adolf meldete sich zu Wort:  
 
Hans Georg Lopar ist mein Freund und die Abwahl ist nicht persönlich gemeint. Die 
Wähler haben BZÖ gewählt und alle BZÖ Mitglieder haben sich zur Abwahl bekannt. 
Dieses demokratische Ergebnis ist zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

 
  
 
Verzicht des Sitzungsgeldes 
 
 

Der Bürgermeister hat nach Erschöpfung der Tagesordnung die Mitglieder des 
Gemeinderates darum gebeten, das Sitzungsgeld für die heutige Sitzung für die 
Familie Lippusch nach dem Todesfall des Familienvaters zu spenden. Dafür hat er 
eine Liste an die Mitglieder verteilt, in welcher sich jene Gemeinderäte eintragen, die 
ihr Sitzungsgeld spenden wollen. Es haben sich alle Gemeinderäte eingetragen. 
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Folgende Anträge wurden bei dieser Sitzung eingereicht: 
 
Von den SPÖ Gemeinderäten wurde folgender Antrag eingebracht: 
 

 
 
 
Dieser Antrag wird an den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft zugewiesen.  
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Antrag gem. § 41 K-AGO - eingebracht vom Gemeinderat der GESK – Dr. 
Stefan Merkač: 
 
 
 

 
 

Dieser Antrag wird an den Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit 
zugewiesen.  
 
 

 
 
 
Von den SPÖ Gemeinderäten wurde folgender Antrag eingebracht: 
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Der Amtsleiter Ferdinand Bevc teilt mit, dass dieser Antrag nicht als 
Dringlichkeitsantrag behandelt werden kann, zumal dieser finanzielle Belastungen 
nach sich zieht. Daher ist dieser Antrag als Antrag gem. § 41 K-AGO zu werten.  
 
Dieser Antrag wird den Ausschuss  für Familie, Soziales und Gesundheit  sowie 
den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft zugewiesen.  
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Folgender Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 K-AGO wurde von den SPÖ-
Gemeinderäten eingebracht: 
 

 
 
 
Zunächst wird über die Dringlichkeit diskutiert: 
 
GR Andreas Jerlich: Die KW-Blasnitzen beabsichtigt am Areal der ehemaligen 
Zellstoffabrik Obir ein Betrieb zu errichten und hat die Anträge für die Kraftwerke, die 
den dafür notwenigen Strom produzieren bereits eingereicht. Daher ist Eile geboten.  
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Bgm Franz Josef Smrtnik: In diesem Fall ist nach meiner Meinung die Dringlichkeit 
nicht zu unterstützen und ist der Antrag einem Ausschuss zu zu weisen.  
 
GR Hans Georg Lopar: Die Betreiber haben damals versprochen, dass die 
Bevölkerung eingebunden wird. Dies ist bis heute nicht geschehen. Ohne Unterlagen 
geht es nicht. 
 
 

Für die Dringlichkeit stimmten 8 Gemeinderäte, 11 dagegen. Daher ist der 
Antrag zur Vorberatung zu zuweisen. 
 
Dieser Antrag wird den Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Energie 
zugewiesen. 
 

 
 

Folgender Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 K-AGO wurde von den SPÖ-
Gemeinderäten eingebracht: 
 

 
Abstimmung über die Dringlichkeit: 
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Für die Dringlichkeit stimmten 11 Gemeinderäte, 8 dagegen. Die notwendige zwei 
Drittel Mehrheit wurde daher nicht erreicht. Daher wurde der Antrag dem 
Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit zugewiesen. 
 

 
 
Anfrage des GESK GR Dr. Stefan Merkač gem. § 43 AGO  
 
 

 
 
Der Bürgermeister beantwortet diese Frage sofort indem er mitteilt, dass durch die 
Streichung der Mittel für die Straßenerhaltung im Ausmaß von 50 % wir nicht 
erwarten können, dass sich die Leistung deshalb nicht ändert. Wir werden in Zukunft 
in vielen Bereichen Abstriche in Kauf nehmen müssen, auch wenn eine flexiblere 
Arbeitsweise angestrebt wird. Auf jeden Fall werden wir versuchen noch vor Ostern 
die entsprechende Reinigung zu organisieren.  
 
Herr GR Stefan Merkač ist mit dieser Antwort zufrieden und ergänzt, dass in Hinkunft 
eine wesentlich flexiblere Leistung an den Tag gelegt werden muss.  
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Antrag der BZÖ Gemeinderäte gem. § 42 AGO – Neuwahl des 
Gemeindevorstandes:  
 
 
 

 
 
Vom Gemeinderat wurde die Frage gestellt, welche Kosten mit dieser Neuwahl 
verbunden sind. Diese Frage wurde vom Amtsleiter beantwortet:  
Laut AGO beginnt die Funktion des Vizebürgermeisters erst mit der Angelobung. 
Daher entstehen mit der vorgezogenen Wahl für die Gemeinde keine zusätzlichen 
Kosten. Sollte jedoch eine Wahl heute nicht stattfinden, so muss innerhalb von acht 
Wochen eine neuerliche Gemeinderatssitzung anberaumt werden. Findet die Wahl 
heute statt, so gibt es keine Fristvorgabe zur Anberaumung der nächsten Sitzung, so 
dass die Angelobung in der nächsten planmäßigen Gemeinderatssitzung stattfinden 
kann. 
 
Dieser Antrag erhielt mit 21 Stimmen die notwendige 2/3 Mehrheit für die 
Behandlung in der gegenständlichen Sitzung. 2 Gemeinderäte stimmten dagegen.  
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Folgender Wahlvorschlag wurde von der Fraktion Die Freiheitlichen Bad 
Eisenkappel-BZÖ eingebracht und während der Sitzung von den Mandataren 
Adolf Woschitz, Martina Hiessberger und Roman Wutte unterzeichnet. 
 

  
 
Auf Grund des ordnungsgemäß eingebrachten Wahlvorschlages hat der 
Bürgermeister Herrn Woschitz Adolf zum Gemeindevorstandsmitglied und  
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Herrn Roman Wutte zum Ersatzmitglied des Gemeindevorstandes für gewählt 
erklärt.  
 

 
 
 
Ende der Sitzung: 21.36 
 
           


